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§ 82h SchUG Übergangsrecht
betreffend die Neue Mittelschule

 SchUG - Schulunterrichtsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.11.2023

(1) Sofern in Bestimmungen gemäß dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 101/2018 auf die Mittelschule abgestellt wird, tritt

bis zum Ablauf des 31. August 2020 die Neue Mittelschule an die Stelle der Mittelschule.

(2) Für Aufnahmsbewerberinnen und Aufnahmsbewerber an allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden

mittleren und höheren Schulen, die die Hauptschule bis Ablauf des Schuljahres 2018/19 oder die Neue Mittelschule bis

Ablauf des Schuljahres 2019/20 oder die P ichtschulabschluss-Prüfung nach dem P ichtschulabschluss-Prüfungs-

Gesetz, BGBl. I Nr. 72/2012, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 oder einer früheren Fassung, bis

Ablauf des Schuljahres 2022/23 abgeschlossen haben, gelten die Bestimmungen über die Aufnahme in diese Schulen

in der Fassung vor dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 101/2018.

In Kraft seit 23.12.2018 bis 31.12.9999
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